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Teil 1

Einführung

Der Sport hat weltweit große gesellschaftliche Bedeutung. Er ist gesund, fördert
das Miteinander und kann einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass junge Men-
schen lernen, Rückschläge imLeben zu akzeptieren undmit ihnen umzugehen. Sport
schafft Begeisterungsfähigkeit und fördert die Bereitschaft, für das Erreichen eines
Ziels mit Ausdauer zu kämpfen.1

Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Der Reiz des Sieges kann dazu verleiten,
ihm alles unterzuordnen.Wowettkampfmäßiger Sport und strenge Reglementierung
des Leistungsvergleichs aufeinander treffen entsteht zwangsläufig die Gefahr, dem
Erfolg durch Umgehung der Regeln auf die Sprünge zu helfen.2 „Doping“ dürfte in
seinem Kern deshalb so alt sein wie der Wettkampfsport selbst.3 Bereits 1915 stand
der Begriff im Rechtschreibduden.4 Das Phänomen ist bis heute von ungebrochener
Aktualität.5 Das zeigt sich etwa am systematischen Doping in Russland, das bei den
Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi seinen Höhenpunkt erreichte.6

„Doping“ meint dem Duden zufolge im allgemeinen Sprachgebrauch die „An-
wendung verbotener Substanzen (oderMethoden) zur (vorübergehenden) Steigerung
der sportlichen Leistung“.7 Das materielle Kriterium zur Abgrenzung des Dopings
von zulässigen Optimierungsmaßnahmen soll in der „unnatürlichen“ Steigerung der
natürlichen Leistungsfähigkeit eines Sportlers liegen.8 Als „Doping“ begriffenen

1 Mit ähnlichen Überlegungen leitete die Bundesregierung 2015 ihre Überlegungen zur
Notwendigkeit einer Verschärfung der strafrechtlichen Dopingbekämpfung ein, s. BT-Drs. 18/
4898, S. 1.

2 Gamper/Mühlethaler/Reidhaar, in: dies., Doping – Spitzensport als gesellschaftliches
Problem, S. 7.

3 Volkmer, in: Körner/Patzak/Volkmer, BtMG, AntiDopG, Vorb. Rn. 1; Gamper/Mühle-
thaler/Reidhaar, in: dies., Doping – Spitzensport als gesellschaftliches Problem, S. 7.

4 https://www.duden.de/rechtschreibung/Doping.
5 Blasius, Doping im Sport, S. V.
6 Einen Überblick über den russischen Dopingskandal verschaffen die sogenannten

McLaren-Berichte. Sie sind in deutscher Übersetzung abrufbar als Ausschussdrucksache 18 (5)
199 des Sportausschusses des Deutschen Bundestages unter https://www.bundestag.de/blob/
503236/50b24df5ea15abff75877a30add5374b/uebersetzung-der-zusammenfassung-des-mclar-
en-report-data.pdf.

7 https://www.duden.de/rechtschreibung/Doping.
8 Freund, in: MüKo-StGB, AntiDopG, § 1–4 Rn. 2; Weber, BtMG, AntiDopG, § 2 Rn. 7;

ähnlich Rössner, in: Lehner/Nolte/Putzke, AntiDopG, Vor §§ 1 ff. Rn. 3; Überblick zur Ge-
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Praktiken ist außerdem gemeinsam, dass sie aufgrund oftmals schädlicher Wir-
kungen auf den menschlichen Körper auch die gesundheitserhaltende Funktion des
Sports beeinträchtigen.9 Im Spitzensport gilt deshalb ein umfassendes Dopingverbot.

Der Deutsche Olympische Sportbund als Dachvereinigung des organisierten
Sports in Deutschland zählt rund 27 Millionen Mitgliedschaften.10 Die ökonomi-
schen und politischen Funktionen, die der Sport darüber hinaus übernimmt, tun ihr
Übriges dazu, dass sich auch der Staat für seine Dysfunktionen interessiert.11 Mit
dem Strafrecht bekämpft er das Doping seit 1998.12 Dabei konzentrierte sich der
Gesetzgeber bislang auf die Sanktionierung der Akteure aus dem Umfeld dopender
Sportler, um die Strukturen des Dopings aufzubrechen. Nicht strafbar war die
Vornahme von Dopingmaßnahmen durch den Athleten selbst. 2015 kam es zu einer
Neuausrichtung der staatlichen Anti-Doping-Gesetzgebung. Der Gesetzgeber hat
mit der Schaffung des (Artikel-)Gesetzes zur Bekämpfung vonDoping im Sport vom
10.12.201513 das sogenannte Selbstdoping in dessen Artikel 1 – dem Anti-Doping-
Gesetz (AntiDopG) – erstmals unter Strafe gestellt.

Strafbar ist nach §§ 3, 4 AntiDopG unter bestimmten Voraussetzungen die An-
wendung von Dopingmitteln und -methoden, die Teilnahme an einem sportlichen
Wettkampf nach Anwendung dieser Praktiken und der vorgelagerte Erwerb oder
Besitz von Dopingmitteln zu Selbstdopingzwecken. Das soll nach § 4 Abs. 7 An-
tiDopG allerdings nur für Spitzensportler und Athleten gelten, die durch den Sport
„Einnahmen von erheblichem Umfang“ erzielen.

Die Neukriminalisierung des Selbstdopings wurde in Politik und Rechtswis-
senschaft kontrovers diskutiert. Die Bandbreite der Reaktionen reichte von Glori-
fizierungen, die den Tag des Inkrafttretens als „sportpolitisch historische[s]“ Ereignis
betrachteten,14 bis hin zu grundlegender Ablehnung.15 Während die einen16 im

schichte des Dopingbegriffs bei Ott, Strafwürdigkeit und Strafbedürftigkeit des Selbstdopings,
S. 36 ff.; Deutsch, VersR 2008, 145. Unklarheiten im Einzelfall zwischen natürlicher und
unnatürlicher Leistungssteigerung sind dabei vorprogrammiert; dazu Merkel, in: Hoven/Ku-
biciel, Korruption im Sport, S. 109 ff.

9 Einen Überblick über die mit dem Einsatz von Dopingmitteln verbundenen Gesund-
heitsgefahren verschafft das Institut für Biochemie der Deutschen Sporthochschule Köln, s.
https://www.dshs-koeln.de/institut-fuer-biochemie/doping-substanzen/nebenwirkungen-von-do
pingmitteln/.

10 DOSB, Bestandserhebung 2019, S. 1.
11 Summerer, in: Fritzweiler/Pfister/Summerer, Praxishandbuch Sportrecht, S. 225.
12 Achtes Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes vom 07.09.1998, BGBl. 1998 I,

S. 2649.
13 BGBl. 2015 I, S. 2210.
14 Maas, BT-Plenarprotokoll 18/137, 13433 (C); das Gesetz befürwortend etwa Heger,

medstra 2017, 205;Haug/Martin, Causa Sport 2014, 345 (346 f.);Maihold, Stellungnahme zum
AntiDopG-E, S. 27; Rössner, Stellungnahme zum AntiDopG-E, S. 2 ff.; Mortsiefer, SpuRt
2015, 2 (3); (deutlich) einschränkend auch Freund, in: MüKo-StGB, AntiDopG, § 1–4 Rn. 13;
Momsen, KriPoZ 2018, 21 (24).
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AntiDopG „erstmals ein gesetzliches Programm zur Dopingbekämpfung [erbli-
cken], das spezifisch auf den Gegenstand bezogen und systematisch abgestimmt ist“,
halten es die anderen17 für „unausgereift, unklar, unbestimmt [und] unverhältnis-
mäßig“.

Die Kritik am Gesetzgeber setzt im Wesentlichen an der gesetzestechnischen
Ausgestaltung der Selbstdopingverbote und der damit verfolgten Zwecksetzung an.
Was etwa „erhebliche Einnahmen“ sind, erscheint als unklar. In Frage gestellt wird
auch, ob durch das AntiDopG ein ausreichend erkennbares und werthaltiges
Rechtsgutskonzept geschaffenwurde. Es soll nach seinem§ 1 durch die Bekämpfung
des Dopings „die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler […] schützen, die
Fairness und Chancengleichheit bei Sportwettbewerben […] sichern und damit zur
Erhaltung der Integrität des Sports“ beitragen. Diese Überlegungen ergänzt der
Gesetzgeber in der Entwurfsbegründung um die Vorbildwirkung von Spitzensport-
lern für junge Menschen, ihre Repräsentationsleistungen für den Staat und eine
Bezugnahme auf vielfältige – gesamtgesellschaftliche wie individualisierte – wirt-
schaftliche Auswirkungen des Dopings.18

Kapitel 1

Grundlagen der sportrechtlichen Dopingbekämpfung
und Vollzugsdefizit

Dass Selbstdoping überhaupt ein Rechtsproblem ist, hat seinen Ursprung darin,
dass sich der organisierte Sport dagegen ausgesprochen hat.19 Das Grundgesetz
gewährt dem Einzelnen das Recht auf eine gesundheitsgefährdende Lebensfüh-
rung.20 Auf privatrechtlicher Ebene sind die Akteure des Sports allerdings darin
übereinkommen, dass der regelkonforme Wettstreit voraussetzt, dass keine Me-

15 Ablehnend etwa Chrobok, Zur Strafbarkeit nach dem Anti-Doping-Gesetz, S. 193,
206 ff.; Bott/Mitsch, KriPoZ 2016, 159 (168); Deutscher Anwaltverein, Stellungnahme zum
AntiDopG-E, S. 4 ff.;DOSB, Stellungnahme zumAntiDopG-E, S. 1 ff.;Greco/Roger, JZ 2016,
1125 (1127); Jahn, Stellungnahme zum AntiDopG-E, S. 4 ff.; Norouzi, Stellungnahme zum
AntiDopG-E, S. 2 ff.; Parzeller/Prittwitz, StoffR 2015, 2; tendenziell kritisch auch Jansen, GA
2017, 600 ff.

16 Rössner, Stellungnahme zum AntiDopG-E, S. 2; dem zustimmend Geisler, in: Knierim/
Oehmichen/Beck/Geisler, Gesamtes Strafrecht aktuell, Kap. 13 Rn. 6.

17 Jahn, Protokoll-Nr. 18/32 des Sportausschusses des Deutschen Bundestages, S. 12;
Verfassungswidrigkeit mangels Schutzes eines anerkannten Rechtsguts konstatiert auch
Mitsch, Exzessive Kriminalpolitik am Beispiel des AntiDopG, S. 11.

18 BT-Drs. 18/4898, S. 17, 22 f.
19 Nolte, in: Lehner/Nolte/Putzke, AntiDopG, § 1 Rn. 41.
20 Dazu S. 212.
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